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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1978

Norm

StGB §28 E

StGB §83 Abs1

StGB §84 Abs1 H

Rechtssatz

Ist von zwei selbständigen, zueinander in (echter) Realkonkurrenz stehenden Körperverletzungen nur eine als schwer,

die andere aber als leicht zu quali:zieren, dann verantwortet der Angeklagte auch nur in diesem einen Fall das

Vergehen der schweren Körperverletzung nach §§ 83 Abs 1, 84 Abs 1 StGB, im anderen Fall, auf den also die

Quali:kation nach § 84 Abs 1 nicht zutri<t, (nur) das Vergehen der (einfachen) Körperverletzung nach § 83 Abs 1 StGB.

Denn eine dem - bloß für Fälle gleichartiger Realkonkurrenz wert - und schadensquali:zierter Delikte normierten -

Zusammenrechnungsgrundsatz des § 29 StGB ähnliche Regelung besteht (ua) bei strafbaren Handlungen gegen Leib

und Leben nicht. (Vgl den ähnlich gelagerten Fall zu 9 Os 183/77).
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